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60/260. In die Vereinten Nationen investieren – die Organisation welt-
weit stärken 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom 16. September 2005, 

 in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, die Rolle, die Kapazität, die Wirksamkeit und 
die Effizienz der Vereinten Nationen weiter zu stärken und so ihre Leistung zu verbessern, 
damit die Organisation im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Verein-
ten Nationen ihr volles Potenzial entfalten und wirksamer auf die Bedürfnisse der Mitglied-
staaten und die derzeitigen und künftigen globalen Herausforderungen eingehen kann, de-
nen sich die Vereinten Nationen im 21. Jahrhundert gegenübersehen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/213 vom 19. Dezember 1986, 42/211 vom 
21. Dezember 1987, 49/233 A vom 23. Dezember 1994, 57/300 vom 20. Dezember 2002 
und 58/269 vom 23. Dezember 2003, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/258 vom 14. Juni 2001, 57/305 und 
57/307 vom 15. April 2003, 58/296 vom 18. Juni 2004, 59/266 vom 23. Dezember 2004, 
59/283 vom 13. April 2005 und 60/238 vom 23. Dezember 2005 sowie ihre anderen ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüsse über Personalmanagement und Rechtspflege, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/14 vom 29. Oktober 1999, 54/256 vom 
7. April 2000, 55/232 vom 23. Dezember 2000, 55/247 vom 12. April 2001, 57/279 vom 
20. Dezember 2002, 58/276 und 58/277 vom 23. Dezember 2003 sowie 59/288 und 59/289 
vom 13. April 2005 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen über die Praxis im Be-
schaffungswesen und bei der Auslagerung von Aufgaben, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 52/12 B vom 19. Dezember 1997, 52/220 vom 
22. Dezember 1997, 55/231 vom 23. Dezember 2000, 57/304 vom 15. April 2003, 58/268 
vom 23. Dezember 2003, 59/275 vom 23. Dezember 2004, 59/296 vom 22. Juni 2005, 
60/237 vom 23. Dezember 2005 und 60/254, 60/257 und 60/259 vom 8. Mai 2006, 

 sowie unter Hinweis auf Artikel 2 Ziffer 1 und die Artikel 17, 18, 97 und 100 der 
Charta, 

 in Bekräftigung der Geschäftsordnung der Generalversammlung, 
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_______________ 

 unter Hinweis auf die Regeln und Ausführungsbestimmungen für die Programmpla-
nung, die Programmaspekte des Haushalts, die Überwachung der Programmdurchführung 
und die Evaluierungsmethoden1 sowie die Finanzordnung und die Finanzvorschriften der 
Vereinten Nationen2, 

 unter Betonung des zwischenstaatlichen, multilateralen und internationalen Charak-
ters der Vereinten Nationen, 

 in Bekräftigung der Rolle, die der Generalversammlung und ihren einschlägigen zwi-
schenstaatlichen Organen und Sachverständigengremien im Rahmen ihres jeweiligen Man-
dats bei der Planung, der Programmierung, dem Haushaltsverfahren, der Überwachung und 
der Evaluierung zukommt, 

 betonend, dass sich die Mitgliedstaaten an der Aufstellung des Haushaltsplans vom 
frühesten Zeitpunkt an und während des gesamten Verfahrens beteiligen müssen, 

 in Anerkennung der laufenden Bemühungen um die Reform des Personalmanage-
ments, des Rechtspflegesystems, des Haushalts- und des Planungsprozesses sowie des Be-
schaffungssystems der Vereinten Nationen, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen 
und Beschlüssen der Generalversammlung, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs mit dem Titel "In die Vereinten 
Nationen investieren – die Organisation weltweit stärken"3 und des entsprechenden Berichts 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen4, 

 1. begrüßt die Entschlossenheit des Generalsekretärs, die Vereinten Nationen zu 
stärken; 

 2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs3; 

 3. nimmt außerdem Kenntnis von dem Bericht des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen4; 

 4. bekräftigt ihre Aufsichtsrolle sowie die Rolle des Fünften Ausschusses in Ver-
waltungs- und Haushaltsfragen; 

 5. bekräftigt außerdem ihre vorrangige Rolle bei der Prüfung der ihr vorgelegten 
Berichte und bei der Ergreifung diesbezüglicher Maßnahmen; 

 6. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten Nationen das Vorrecht der Mit-
gliedstaaten ist, entsprechend den Mandaten der beschlussfassenden Organe; 

 7. bekräftigt ihre Rolle bei der Durchführung einer gründlichen Analyse und der 
Bewilligung von personellen und finanziellen Ressourcen und der entsprechenden Leitlini-
en, mit dem Ziel, die volle, wirksame und effiziente Durchführung aller mandatsmäßigen 
Programme und Tätigkeiten und die Anwendung der diesbezüglich festgelegten Leitlinien 
zu gewährleisten; 

I 
Rechenschaftspflicht 

 1. hebt hervor, wie wichtig eine stärkere Rechenschaftspflicht in der Organisation 
sowie die Gewährleistung einer größeren Rechenschaftspflicht des Generalsekretärs gegen-

1 ST/SGB/2000/8. 
2 ST/SGB/2003/7. 
3 A/60/692 und Corr.1. 
4 A/60/735 und Corr.1. 
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über den Mitgliedstaaten ist, unter anderem was die wirksame und effiziente Durchführung 
der Mandate der beschlussfassenden Organe und den Einsatz der personellen und finanziel-
len Ressourcen betrifft; 

 2. ersucht den Generalsekretär, im Kontext der in dieser Resolution angeforderten 
Berichte und der darin enthaltenen Vorschläge die Rechenschaftspflicht sowie klare Re-
chenschaftsmechanismen, namentlich gegenüber der Generalversammlung, konkret zu defi-
nieren und klare Parameter für ihre Anwendung sowie die Instrumente für ihre strikte 
Durchsetzung ohne Ausnahmen und auf allen Ebenen vorzuschlagen; 

 3. betont, dass die Aufsicht in der Organisation gestärkt werden muss, und sieht 
der Behandlung des Berichts über die Stärkung des Amtes für interne Aufsichtsdienste und 
der nach Abschnitt XIII Ziffer 4 ihrer Resolution 60/248 vom 23. Dezember 2005 vorzule-
genden Aufgabenstellung sowie der Beschlussfassung darüber erwartungsvoll entgegen; 

II 
Vorschläge 1 bis 4 und 7 

 1. erinnert an die in den einschlägigen Ziffern ihrer Resolutionen 59/266 und 
60/238 enthaltenen Ersuchen um Berichte; 

 2. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzig-
sten Tagung zusätzlich zu den in ihren Resolutionen 59/266, 59/296 und 60/238 angeforder-
ten Berichten und Bewertungen auch einen Bericht vorzulegen, der Einzelheiten betreffend 
die Vorschläge 1 bis 4 und 7 in dem Bericht des Generalsekretärs3 enthält und den Schwer-
punkt auf folgende Elemente legt: 

 a) Informationen über alle einschlägigen früheren Reformvorschläge, denen die 
Generalversammlung zugestimmt hat, einschließlich knapper Verweise auf frühere ein-
schlägige Resolutionen und Beschlüsse der Versammlung sowie einer Kurzdarstellung der 
zu ihrer Durchführung ergriffenen Maßnahmen; 

 b) eine Bewertung der Wirkung früherer und laufender Reformen, insoweit sie sich 
auf die Vorschläge beziehen; 

 c) Angabe der konkreten Kosten und administrativen Auswirkungen, einschließ-
lich erforderlicher Änderungen der Vorschriften, Regeln und Verfahren unter Vorlage detail-
lierter Analysen und Begründungen; 

 d) eine mit konkreten Beispielen versehene detaillierte Erläuterung dessen, wie er-
reicht werden soll, dass die Vorschläge die Tätigkeit der Organisation wirksamer machen 
und bestehende Mängel beheben; 

 e) Vorschläge für die wirksame Erhöhung der Vertretung der Entwicklungsländer 
im Sekretariat, insbesondere auf herausgehobenen Positionen, unter gebührender Berück-
sichtigung des Grundsatzes der ausgewogenen geografischen Verteilung der Dienstposten; 

 f) Vorschläge dazu, wie die Einhaltung der Gleichstellungsziele strikt durchgesetzt 
werden kann; 

 g) eine Bewertung der Auswirkungen der Vorschläge betreffend die Rolle und die 
Autorität des zentralisierten Personalmanagements; 

 3. erklärt erneut, dass die Bediensteten der Vereinten Nationen ein unschätzbares 
Gut der Organisation darstellen, und ersucht den Generalsekretär, im Kontext der in dieser 
Resolution angeforderten Berichte Informationen über die mit den Personalvertretern im 
Einklang mit Artikel VIII des Personalstatuts geführten Konsultationen bei der Ausarbei-
tung der Vorschläge betreffend die Personalpolitik vorzulegen; 



A/RES/60/260 

 4 

III 
Vorschläge 5 und 6 

 1. verweist auf die Rolle des Generalsekretärs als höchster Verwaltungsbeamter 
der Organisation gemäß Artikel 97 der Charta der Vereinten Nationen; 

 2. bekräftigt die Ziffern 1 und 2 ihrer Resolution 52/12 B; 

 3. verweist auf ihre Resolutionen 52/12 B und 52/220, mit denen sie beschloss, die 
Stelle des Stellvertretenden Generalsekretärs als festen Bestandteil des Büros des General-
sekretärs zu schaffen, unbeschadet des in der Charta niedergelegten Mandats des Generalse-
kretärs, und feststellte, dass der Generalsekretär den Stellvertretenden Generalsekretär nach 
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten ernennen wird; 

 4. verweist außerdem darauf, dass die Generalversammlung in ihrer Resolution 
52/12 B die mit der Stelle des Stellvertretenden Generalsekretärs verbundenen Aufgaben 
sowie die Dauer seiner Amtszeit festgelegt hat, und beschließt, dass die mit der Stelle ver-
bundenen Aufgaben mit der genannten Resolution im Einklang stehen und weder die Rolle 
noch die Verantwortlichkeiten des Generalsekretärs als höchster Verwaltungsbeamter der 
Organisation, einschließlich auf dem Gebiet der Managementpolitik und der allgemeinen 
operativen Angelegenheiten, schmälern sollen; 

 5. erkennt an, dass die Delegation von Befugnissen durch den Generalsekretär das 
Ziel verfolgen soll, ein besseres Management der Organisation zu erleichtern, betont jedoch, 
dass die Gesamtverantwortung für das Management der Organisation nach wie vor beim 
Generalsekretär als höchstem Verwaltungsbeamten liegt; 

 6. bekräftigt ihre Rolle im Hinblick auf die Struktur des Sekretariats und betont, 
dass Vorschläge, durch die die Hauptabteilungsstruktur insgesamt geändert wird, sowie die 
Gestaltung des Programmhaushaltsplans und des Zweijahres-Programmplans der Prüfung 
und Genehmigung durch die Generalversammlung bedürfen; 

 7. betont, dass Vorschlag 6 im Lichte der Ziffer 13 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen4 weiter auszuführen wäre; 

IV 
Vorschläge 8 bis 12, 17 und 18 

 1. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung unter Berücksichtigung 
des einzigartigen zwischenstaatlichen und internationalen Charakters der Vereinten Natio-
nen sowie der Bestimmungen früherer Resolutionen, namentlich der Ziffer 15 ihrer Resolu-
tion 60/237, einen detaillierten Bericht über die Vorschläge 8 bis 10, 17 und 18 in seinem 
Bericht3 vorzulegen und dabei auf die folgenden Elemente einzugehen: 

 a) Informationen über alle einschlägigen früheren Reformvorschläge, denen die 
Generalversammlung zugestimmt hat, einschließlich knapper Verweise auf frühere ein-
schlägige Resolutionen und Beschlüsse der Versammlung sowie einer Kurzdarstellung der 
zu ihrer Durchführung ergriffenen Maßnahmen; 

 b) eine Bewertung der Wirkung früherer und laufender Reformen, insoweit sie sich 
auf die Vorschläge beziehen; 

 c) Angabe der konkreten Kosten und administrativen Auswirkungen, einschließ-
lich erforderlicher Änderungen der Vorschriften, Regeln und Verfahren unter Vorlage detail-
lierter Analysen und Begründungen; 

 d) eine mit konkreten Beispielen versehene detaillierte Erläuterung dessen, wie er-
reicht werden soll, dass die Vorschläge die Tätigkeit der Organisation wirksamer machen 
und bestehende Mängel beheben; 
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 e) klare Definition der den Vorschlägen zugrundeliegenden Begriffe und Logik; 

 f) Bewertung der früher getätigten Investitionen in Informations- und Kommuni-
kationstechnologien, der gewonnenen Erkenntnisse und des voraussichtlichen Zeitrahmens 
für die Einführung des vorgeschlagenen Systems sowie Vorkehrungen für die Weiterführung 
des bestehenden Systems während des Übergangszeitraums; 

 g) Vorschläge zur Verbesserung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den Informa-
tionsmaterialien und wichtigen Dokumenten der Vereinten Nationen, einschließlich auch in 
anderen Sprachen als den sechs Amtssprachen; 

 2. stellt fest, dass die Kurzzeitstudie der Hauptabteilung Generalversammlung und 
Konferenzmanagement über Optionen für die Auslagerung von Dokumentationsaufgaben 
vom Sekretariat ohne entsprechendes Mandat der Generalversammlung durchgeführt wur-
de, und bekräftigt in diesem Zusammenhang Ziffer 27 ihrer Resolution 53/208 B vom 
18. Dezember 1998 und ihre Resolution 55/232; 

 3. nimmt Kenntnis von Vorschlag 12, ersucht den Generalsekretär, diesbezüglich 
zusätzliche Informationen vorzulegen, und beschließt, auf ihrer einundsechzigsten Tagung 
auf die Frage der Durchführung einer detaillierten Kosten-Nutzen-Analyse der Möglichkei-
ten im Hinblick auf Standortverlagerung, Auslagerung von Aufgaben und Telearbeit für die 
nachstehend genannten ausgewählten Verwaltungsdienste zurückzukommen: 

 a) intern erbrachte Leistungen im Bereich Druck und Veröffentlichungen; 

 b) Verwaltung der Krankenversicherungspläne; 

 c) informationstechnologische Unterstützungsdienste; 

 d) Verbindlichkeiten, Forderungen und Gehaltsbuchhaltung; 

 e) Verwaltung von Sozialleistungen; 

 4. verweist auf die Ziffern 9 bis 15 ihrer Resolution 60/257, Ziffer 8 ihrer Resolu-
tion 60/259 und die Ziffern 4 bis 7 ihrer Resolution 60/254 und ersucht den Generalsekretär, 
in den in Ziffer 1 dieses Abschnitts genannten Bericht auch Informationen darüber aufzu-
nehmen, wie die Durchführung der Bestimmungen der genannten Resolutionen gewährlei-
stet werden kann, wenn Maßnahmen zur Verbesserung der Bewertung des Programmvoll-
zugs und der Berichterstattung im Sekretariat entsprechend Vorschlag 18 vorgeschlagen 
werden; 

 5. ersucht den Generalsekretär, einen detaillierten Vorschlag zur Stärkung der 
Überwachungs- und Evaluierungsinstrumente im Sekretariat vorzulegen und dabei die jüng-
sten Erfahrungen mit dem ergebnisorientierten Haushaltsverfahren zu berücksichtigen; 

V 
Vorschläge 14 und 15 

 ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung unter Berücksichtigung des 
einzigartigen zwischenstaatlichen und internationalen Charakters der Vereinten Nationen 
einen detaillierten Bericht über die Vorschläge 14 und 15 in seinem Bericht3 vorzulegen und 
dabei auf die folgenden Elemente einzugehen: 

 a) Informationen über alle einschlägigen früheren Reformvorschläge, denen die 
Generalversammlung zugestimmt hat, einschließlich knapper Verweise auf frühere ein-
schlägige Resolutionen und Beschlüsse der Versammlung sowie einer Kurzdarstellung der 
zu ihrer Durchführung ergriffenen Maßnahmen; 

 b) eine Bewertung der Wirkung früherer und laufender Reformen, insoweit sie sich 
auf die Vorschläge beziehen; 
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 c) Angabe der konkreten Kosten und administrativen Auswirkungen, einschließ-
lich erforderlicher Änderungen der Vorschriften, Regeln und Verfahren unter Vorlage detail-
lierter Analysen und Begründungen; 

 d) eine mit konkreten Beispielen versehene detaillierte Erläuterung dessen, wie er-
reicht werden soll, dass die Vorschläge die Tätigkeit der Organisation wirksamer machen 
und bestehende Mängel beheben; 

 e) klare Definition der den Vorschlägen zugrundeliegenden Begriffe und Logik; 

 f) Vorschläge betreffend den verstärkten Einsatz von quelloffener Software im Se-
kretariat; 

 g) Vorschläge zur wirksamen Erhöhung der Möglichkeiten zur Vergabe von Be-
schaffungsaufträgen und zur Beteiligung von Lieferanten aus Entwicklungsländern; 

 h) eine Wirksamkeitsbewertung der in Vorschlag 14 genannten internen Kontrollen 
der Organisationen der Vereinten Nationen sowie eine Bewertung der Unterschiede zwi-
schen ihren internen Kontrollen und denen des Beschaffungsdienstes der Vereinten Natio-
nen; 

VI 
Vorschlag 16 

 1. verweist auf Ziffer 11 ihrer Resolution 60/246 vom 23. Dezember 2005, in der 
sie anerkannte, dass der Generalsekretär beim Haushaltsvollzug einen gewissen Handlungs-
spielraum haben muss, der durch von der Generalversammlung festgelegte Parameter ein-
gegrenzt ist, zusammen mit klaren Mechanismen der Rechenschaftslegung gegenüber der 
Versammlung; 

 2. erkennt, dass die Vorschläge in Vorschlag 16 dem in Ziffer 11 ihrer Resolution 
60/246 enthaltenen Ersuchen nicht entsprechen, und ersucht den Generalsekretär, der Ver-
sammlung auf dem zweiten Teil ihrer wiederaufgenommenen sechzigsten Tagung Vorschlä-
ge vorzulegen, die mit Ziffer 11 der Resolution 60/246 voll übereinstimmen; 

 3. hebt hervor, dass die Generalversammlung das Experiment der Planungs- und 
Haushaltsreform auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung überprüfen wird, mit dem Ziel, im 
Einklang mit ihren Resolutionen 58/269 und 60/257 einen endgültigen Beschluss dazu zu 
fassen; 

 4. bekräftigt die Bestimmungen des Abschnitts I ihrer Resolution 49/233 A; 

VII 
Vorschlag 19 

 1. hebt hervor, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten die Informationen zur Ver-
fügung zu stellen, die sie für eine fundierte Beschlussfassung benötigen; 

 2. verweist auf Ziffer 20 ihrer Resolution 57/300, Ziffer 6 der Anlage zu ihrer Re-
solution 58/316 vom 1. Juli 2004 und Ziffer 16 ihrer Resolution 59/313 vom 12. September 
2005 und ersucht den Generalsekretär, Maßnahmen im Einklang mit den genannten Ziffern 
durchzuführen, mit dem Ziel, Berichte über verwandte Themen zu konsolidieren; 

 3. bekräftigt, dass alle Berichte zu Verwaltungs- und Haushaltsfragen vom Fünften 
Ausschuss zu behandeln sind, dem zuständigen Hauptausschuss der Generalversammlung, 
dem die Verantwortung für diese Fragen obliegt; 
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VIII 
Vorschläge 20 und 21 

 1. bekräftigt, dass der Fünfte Ausschuss der zuständige Hauptausschuss der Gene-
ralversammlung ist, dem die Verantwortung für Verwaltungs- und Haushaltsfragen obliegt; 

 2. bekräftigt außerdem die Rolle des Programm- und Koordinierungsausschusses 
als wichtigstes Nebenorgan der Generalversammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats 
für Planung, Programmierung und Koordinierung; 

 3. bekräftigt ferner, dass Änderungen der Methode der Aufstellung des Haushalts-
plans, der etablierten Haushaltsverfahren und -praktiken oder der Finanzordnung nur nach 
vorheriger Prüfung und Genehmigung durch die Generalversammlung im Einklang mit den 
etablierten Haushaltsverfahren vorgenommen werden dürfen; 

 4. verweist auf Ziffer 162 ihrer Resolution 60/1, mit der die Generalversammlung 
den Generalsekretär ersuchte, ihr Vorschläge über die Bedingungen und die Maßnahmen zur 
Prüfung zu unterbreiten, die notwendig sind, damit er seine Managementaufgaben wirksam 
wahrnehmen kann, und betont, dass die Vorschläge 20 und 21 in keiner Weise den Ersuchen 
der Versammlung gemäß Resolution 60/1 oder anderen von der Versammlung erteilten 
Mandaten entsprechen; 

 5. verweist in diesem Zusammenhang außerdem auf Abschnitt II ihrer Resolution 
41/213 und bekräftigt, dass der Prozess der Entscheidungsfindung den Bestimmungen der 
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere Artikel 18, und der Geschäftsordnung der Ge-
neralversammlung unterliegt; 

IX 
Vorschläge 22 und 23 

 1. nimmt Kenntnis von der Idee, innerhalb des Sekretariats eine spezielle Kapazität 
mit dem Auftrag einzurichten, die Managementreformmaßnahmen des Generalsekretärs in-
nerhalb des Sekretariats zu erleichtern, und ersucht den Generalsekretär, bei der Formulie-
rung entsprechender künftiger Vorschläge die im Sekretariat bereits vorhandenen Kapazitä-
ten und Fachkenntnisse zu berücksichtigen; 

 2. betont, dass die Durchführung der von der Generalversammlung gebilligten Re-
formmaßnahmen dem Generalsekretär als höchstem Verwaltungsbeamten der Organisation 
obliegt und dass sie in voller Transparenz gegenüber allen Mitgliedern der Organisation und 
über die vorgesehenen Berichterstattungswege an die Versammlung zu erfolgen hat; 

 3. verweist auf Ziffer 163 c) ihrer Resolution 60/1 und ersucht den Generalsekre-
tär, einen detaillierten und mit Begründungen versehenen Vorschlag entsprechend den Be-
stimmungen und dem Geist der Ziffer 163 c) vorzulegen. 

79. Plenarsitzung 
8. Mai 2006 


